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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §124b Z53

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):Ra 2019/15/0091 E 05.03.2020

Rechtssatz

Wie der Verwaltungsgerichtshof mehrfach ausgeführt hat, setzt § 124b Z 53 EStG 1988 voraus, dass (insbesondere bei

ausländischen Pensionskassen im Hinblick auf die dortige gesetzliche Situation) den Anspruchsberechtigten keine

andere Möglichkeit als die Inanspruchnahme der Pensionsab ndung eingeräumt ist (vgl. VwGH 29.3.2017, Ra

2015/15/0033, mit weiteren Nachweisen). Im Erkenntnis vom 5. März 2020, Ro 2019/15/0003, hat der

Verwaltungsgerichtshof zu einem die liechtensteinische Gesetzeslage betre enden Fall ausgesprochen, entscheidend

sei, ob ein Vorsorgeschutz mit späterem Rentenanspruch durch eine entsprechende Disposition über die

Freizügigkeitsleistung im Rahmen einer Freizügigkeitspolice hätte aufrecht erhalten werden können (vgl. auch VwGH

23.1.2020, Ra 2018/15/0107). Dass die spätere Rentenleistung nicht von der Vorsorgeeinrichtung des früheren

Arbeitgebers, sondern von einem "privaten Versicherungsunternehmen" erfolgt, steht der Annahme eines

Wahlrechtes nicht entgegen, sofern ein Verbleib innerhalb des ausländischen Vorsorgesystems trotz Beendigung der

Auslandstätigkeit möglich war und daraus ein späterer Rentenbezug hätte erfolgen können. In Verkennung der

Rechtslage hat das Bundes nanzgericht keine konkreten Feststellungen darüber getro en, ob der Abgabep ichtigen

(sie war als Grenzgängerin in der Schweiz unselbständig beschäftigt) nach der schweizerischen Rechtslage und der

hiezu in der Schweiz gep ogenen Interpretation sowie den tatsächlichen Gegebenheiten eine Aufrechterhaltung des

Vorsorgeschutzes mit späterem Rentenanspruch möglich gewesen wäre.
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